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Sehr geehrter Herr Nacke, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zuge der Machbarkeitsstudie Schutzstreifen für Radfahrer wurde von unserem Büro überprüft, ob 
entlang des Hauptverkehrsstraßennetzes der Stadt Rheinfelden nach geltendem Regelwerk Schutz-
streifen als angemessene Radverkehrslösungen umgesetzt werden können. Als Basis für die Bewer-
tung dient die Veröffentlichung „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ (ERA) der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen aus dem Jahr 2010. Die Bewertung hängt dabei unter ande-
rem vom Verkehrsaufkommen, von der Fahrbahnbreite und vom Grad der Steigung ab. 
 
Nach der Vorstellung der Ergebnisse im Ortschaftsrat Karsau am 10.03.2020 wurden seitens des 
Ortschaftsrates einige Punkte vorgeschlagen bzw. erfragt. Hierzu können wir wie folgt Stellung neh-
men. 
 
Kreisstraße 
 
Die geäußerten Vorschläge hinsichtlich der exakten Lage der zu markierenden Parkstände in der 
Kreisstraße haben wir dankend zur Kenntnis genommen und werden diese ins bestehende Konzept 
einarbeiten. 
 
Karsauer Straße 
 
Im heutigen Bestand wird der Radverkehr auf der Karsauer Straße als Mischverkehr auf der Fahrbahn 
geführt bei zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von 50 km/h und Querschnittsbelastungen von 
2.500 Kfz/24h. Wie von unserer Seite bereits im Erläuterungsbericht und in der Präsentation im Ort-
schaftsrat ausgeführt, stellt nach ERA auf Grund der erheblichen Steigung Richtung Norden der ein-
seitige Schutzstreifen die anzustrebende Lösung für den Radverkehr dar. Dabei muss angemerkt 
werden, dass die Markierung des Schutzstreifens allein durch die markante Steigung der Karsauer 
Straße begründet ist. Bei einer reinen Bewertung auf Basis des geringen Verkehrsaufkommens wäre 
nach ERA auch eine Mischverkehrslösung auf der Fahrbahn adäquat gewesen. Aus dieser Konstella-
tion begründet sich auch das Ende des Schutzstreifens auf Höhe der Einmündung „Rütte“. Im weite-
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ren Verlauf zur Kreisstraße wäre zudem auch auf Grund der geringeren Fahrbahnbreite die Markie-
rung eines Schutzstreifens nicht mehr möglich gewesen. 
 
Weiterführend war im Ortschaftsrat der Wunsch geäußert worden, dass auf dem Abschnitt Karsauer 
Straße zwischen Einmündung "Rütte" und Kreisstraße der Parkraum über eine Markierung von Park-
ständen geordnet werden soll. 
Im Erläuterungsbericht haben wir hierzu auf Seite 40 ff. ausgeführt, dass hinsichtlich des ruhenden 
Verkehrs mit den bestehenden Regelungen (Parken am Straßenrand gemäß Vorgaben StVO mög-
lich) im Abschnitt zwischen „Rütte“ und Kreisstraße keine Defizite beim Verkehrsablauf oder Ver-
kehrssicherheit erkannt wurden. Daher wurde die Notwendigkeit zur Ordnung des ruhenden Verkehrs 
nicht gesehen. Diese Erkenntnis wurde von der Stadtverwaltung und Polizei geteilt, die im Rahmen 
der Erstellung der Untersuchung eingebunden waren. 
 
Wie eine Ordnung des ruhenden Verkehrs prinzipiell aussehen könnte, wurde in der Anlage 3.19 auf 
den Plan-Nummern 1 und 2 mit den Markierungen von Parkständen auf der Fahrbahn dargestellt. 
Gegenüber der heutigen Situation würde dies bedeuten, dass im besagten Abschnitt 23 Fahrzeuge 
innerhalb der Parkstandsmarkierungen abgestellt werden können. Straßenbegleitend und im Einklang 
mit der StVO wären es 18. Somit wäre eine leichte Reduktion der Parkstände festzustellen. 
 
Darüber hinaus muss erwähnt werden, dass die reine Markierung der Parkstände nicht mit einem 
Verbot des Parkens außerhalb der Parkstandmarkierungen gleichzusetzen ist. Dies müsste ggf. durch 
Verkehrszeichen verdeutlicht werden. Vgl. hierzu auch die Abschnitte 2.2 zum Ruhenden Verkehr im 
Erläuterungsbericht und hierbei insbesondere die Punkte 2.2.3 und 2.2.4. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erfordernisse zur Ordnung des ruhenden Verkehrs in 
diesem Abschnitt nicht erkannt wurden. Der Verkehrsablauf funktioniert und es kommt nicht zu au-
ßergewöhnlichen Stockungen oder Stauungen. Mit den vorhandenen privaten Grundstückszufahrten 
entlang der Karsauer Straße im besagten Abschnitt sind beim straßenbegleitendem Parken auch im-
mer wieder Lücken vorhanden, in denen nicht geparkt werden darf. Somit werden lange Engstellen 
vermieden, die von den Verkehrsteilnehmern nicht mehr überblickt werden können. Auch hinsichtlich 
der Verkehrssicherheit sind bei Einhaltung der generellen Verhaltensregeln gemäß StVO keine Ein-
schränkungen erkennbar. 
 
Kapfbühlstraße 
 
Im heutigen Bestand wird der Radverkehr auf der Kapfbühlstraße als Mischverkehr auf der Fahrbahn 
geführt, bei zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von 50 km/h und Querschnittsbelastungen von rd. 
4.000 Kfz/24h. Wie von unserer Seite bereits im Erläuterungsbericht und in der Präsentation im Ort-
schaftsrat ausgeführt, stellt nach ERA auf Grund der erheblichen Steigung Richtung Norden der ein-
seitige Schutzstreifen die anzustrebende Lösung für den Radverkehr dar. Aber auch die Radfreigabe 
auf dem Gehweg ist wie vom OR richtig angemerkt eine durchaus mit den Anforderungen der ERA 
vereinbare Führungsform, sofern bestimmte Randbedingungen eingehalten werden können.  
 
Von Seiten des Ortschaftsrats wurde im Nachgang der Präsentation gewünscht, dass auf dem Stre-
ckenabschnitt nördlich der Einmündung „Am Ölberg“ für den bergwärts fahrenden Radverkehr zusätz-
lich zum Schutzstreifen eine Radfreigabe auf dem Gehweg überprüft werden soll.  
 
Generell ist die gemeinsame Führung von Fußgängern und Radfahrern ein Kompromiss bei einge-
schränkten Platzverhältnissen. Daher sind auch in der ERA vermerkt: „Gehwege sollen dem Fußgän-
gerverkehr ein ungestörtes Fortkommen und einen der Umfeldnutzung entsprechenden Aufenthalt 
ermöglichen. Radverkehr im Gehwegbereich kann Fußgänger verunsichern oder gefährden. Bei stär-
kerem Radverkehr kann der Fußgängerverkehr in die Randbereiche der Gehwege gedrängt werden, 
so dass ihm nur noch Restflächen zur Verfügung stehen. Auch den Ansprüchen des Radverkehrs 
wird mit der gemeinsamen Führung oft nur unzureichend Rechnung getragen. Der Einsatz der ge-
meinsamen Führung mit dem Fußgängerverkehr ist daher nur dort vertretbar, wo die Netz- und Auf-
enthaltsfunktion beider Verkehre gering ist.“ 
 




